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Die Verbandssatzung

§1 Name und Sitz

Der Verband führt den Namen "Verband für Modernen Fünfkampf Nordrhein-Westfalen e.V.". Er hat seinen Sitz in Warendorf und ist in das Vereinsregister eingetragen.

§2 Aufgaben und Zweck

Der Verband fördert den Sport und die Jugendhilfe seiner Mitglieder. Der Zweck des Verbandes ist die Pflege und Förderung des Modernen Fünfkampfes, seiner einzelnen Disziplinen verwandter Mehrkampfsportarten sowie die breiten- und gesundheitssportliche Betätigung im Sinne der multiplen Ausübung von verschiedenen Sportarten. Dies geschieht unter besonderer Berücksichtigung einer fairen, dopingfreien und umweltverträglichen Sportausübung. Der Verband verwirklicht diese Satzungszwecke durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, durch die Förderung, Errichtung und Unterhaltung von Sport- und Fitnessanlagen, durch die Bekämpfung jedweder Form des Dopings und die Führung eines Sportinternates. Näheres regelt die Sportordnung. Die Anti Doping Ordnung regelt die Bekämpfung von Doping. Für die allgemeine Jugendarbeit gibt sich der Verband eine Jugendordnung. Der Verband ist parteipolitisch neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, weltanschaulicher und rassischer Toleranz.

§3 Gemeinnützigkeit

Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Tätigkeit der Mitglieder in den Organen des Verbandes ist grundsätzlich ehrenamtlich, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt.

§4 Geschäftjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§5 Mitgliedschaft

Der Verband hat ordentliche und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. Ordentliche Mitglieder sind angeschlossene Vereine im Landesverband Nordrhein-Westfalen, die dem Verband nahe stehen oder sich diesem zugehörig fühlen.Fördernde Mitglieder müssen keinem Verein angehören. Sie können aktiv Sport nach der jeweils gültigen Sportordnung betreiben. Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes vom Verbandstag ernannt. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Auflösung des Vereins/Stützpunktes oder des Verbandes. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Er kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. Der Ausschluss kann bei satzungswidrigem oder verbandsschädigendem Verhalten erfolgen. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung ist schriftlich zuzustellen. Gegen den Ausschluss kann Beschwerde innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Über die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Landesverband ist Mitglied im Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf.

§6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder des Verbandes haben auf dem Verbandstag und dem Verbandsrat des Verbandes Sitz, Stimme und Antragsrecht, sofern § 7 erfüllt ist. Gewählte Vorstandsmitglieder, ordentliche, fördernde und Ehrenmitglieder haben je eine Grundstimme. Die stimmberechtigten Mitglieder und Delegierten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Stimmermittlung der Zusatzstimmen erfolgt jeweils im Jahr der olympischen Spiele auf der Basis des durchschnittlichen Lizenzerwerbs der letzten drei Jahre. Die Stimmrechtsermittlung bleibt bis zum nächsten Verbandstag konstant. Bei einem außerordentlichen Verbandstag erfolgt die Stimmrechtsermittlung auf der Basis des durchschnittlichen Lizenzerwerbs der vorangegangenen drei Jahre.

Dabei werden folgende Zusatzstimmen gewährt:

	Anzahl der
durchschnittlichen Lizenzen
	Zusatzstimmen

	1-5
	1

	6-10
	2

	11-15
	3

	16-20
	4

	21-30
	5

	31-40
	6

	41-50
	7

	51-75
	8

	76-100
	9

	101 und mehr
	maximal 10


Die Mitglieder des Verbands haben Anspruch auf Beratung und Betreuung für ihre Interessen durch den Verband. Die Mitglieder des Verbandes sind gemäß § 7 der Satzung beitragspflichtig. Die Mitglieder des Verbandes sind verpflichtet ihre Mitgliedermeldung und die Beantragung der Lizenzen bis zum 31. Januar eines jeden Jahres abzugeben. 
Die Mitglieder des Verbandes haben die Satzung, die Ordnungen und die Beschlüsse der Organe des Verbandes zu beachten.

§7 Beitrag

Ordentliche Mitglieder sind aufgrund der jährlichen Bestandserhebungszahlen an den Landessportbund NRW pro gemeldeter Sportlerin bzw. gemeldetem Sportler im Modernen Fünfkampf beitragspflichtig. Der Beitrag ist bis zum 30. Juni eines Jahres zu entrichten. Mitglieder, die im Laufe eines Kalenderhalbjahres aufgenommen werden, müssen für das angefangene Kalenderhalbjahr den vollen Beitrag zahlen. Fördernde Mitglieder sind aufgrund der persönlichen Mitgliedschaft im Verband beitragspflichtig. Sie zahlen ein mehrfaches des Beitrags, der pro gemeldeter Sportlerin bzw. gemeldetem Sportler Gültigkeit besitzt.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. Die Beiträge werden vom Verbandstag festgesetzt.

§8 Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind :

1. Der Verbandstag

2. Der Verbandsrat

3. Die Jugendversammlung

4. Der Vorstand

§9 Der Verbandstag

Der Verbandstag ist das oberste Organ des Verbandes. Er findet in alle vier Jahre jeweils nach den olympischen Sommerspielen statt und ist vier Wochen vorher schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen. Ein außerordentlicher Verbandstag ist einzuberufen, wenn 49% der stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. In dringenden Fällen kann die Einladungsfrist auf zwei Wochen verkürzt werden. Dem Verbandstag obliegen neben den übrigen in der Satzung geregelten Aufgaben:

1. Wahl des Vorstandes (mit Ausnahme des Jugendwartes)

2. Entlastung des Vorstandes

3. Beratung und Beschlussfassung über Anträge

4. Entgegennahme des Geschäftsberichts und der Rechnungslegung

5. Festlegung des Mitgliedsbeitrages

6. Wahl der Kassenprüfer

7. Wahl des Schiedsgerichts

8. Satzungsänderungen

9. Inkrafttreten von Ordnungen

Im übrigen obliegen dem Verbandstag sämtliche Aufgaben, soweit sich aus der Satzung nichts anderes ergibt. Anträge an den Verbandstag sind spätestens zwei Wochen vorher schriftlich an die Geschäftsstelle des Verbandes zu richten. Der Verbandstag ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Delegierten und Mitglieder beschlussfähig. Das Stimmrecht richtet sich nach § 6 Ziffer 1 Punkt 1 der Satzung. Das Stimmrecht der fördernden Mitglieder und Ehrenmitglieder kann nicht übertragen werden. Das Stimmrecht der ordentlichen Mitglieder wird durch deren Vorsitzende wahrgenommen. Diese können Ersatzpersonen schriftlich delegieren. Der Verbandstag beschließt, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen bedürfen der 2/3-Mehrheit. Die Beschlüsse des Verbandstages sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

§10 Der Verbandsrat

In den Jahren in denen der Verbandstag nicht tagt übernimmt der Verbandsrat dessen Aufgaben außer § 9 Absatz a.) und h.). Der Verbandsrat tagt mindestens einmal im olympischen Zyklus.

§11 Die Jugendversammlung

1. Die Jugendversammlung ist das oberste Organ der Jugend des Verbandes für Modernen Fünfkampf NRW.

2. Die Jugend des Verbandes besteht aus den jugendlichen Mitgliedern des Verbandes für Modernen Fünfkampf NRW bis zum 21. Lebensjahr sowie deren gewählten Vertretern. Sie verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung selbstständig und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel.

3. Die Mitglieder des Verbandes vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, die im Besitz einer gültigen Lizenz des Verbandes sind, sowie die gewählten Mitglieder des Jugendvorstandes haben in der Jugendversammlung Sitz und Stimmrecht.

4. Die Jugendversammlung ist insbesondere zuständig für

· die Wahl des Jugendwartes / der Jugendwartin

· die Wahl der weiteren Mitglieder des Jugendvorstandes

· Verabschiedung und Änderungen der Jugendordnung.

Weitere Aufgaben der Jugendversammlung ergeben sich aus der Jugendordnung.

5. Die Jugendversammlung findet in den Jahren mit gerader Endziffer statt. Die Einberufung muss vier Wochen vorher unter Mitteilung der Tagesordnung erfolgen. Einzelheiten regelt die Jugendordnung.

6. Jugendversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Jugendlichen beschlussfähig.

7. Weitere Einzelheiten regelt die Jugendordnung, die mit der Satzung des Verbandes in ihrer jeweils gültigen Fassung in Einklang stehen muss.

§12 Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus:

· dem Vorsitzenden

· dem stellvertretenden Vorsitzenden

· dem Schatzmeister

· dem Sportwart

· dem Jugendwart

· zwei Beisitzern

Der Vorstand mit Ausnahme des Jugendwartes wird vom Verbandstag für die Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Vorstandsmitglieder können auch hauptamtlich tätig sein. Scheidet vor Ablauf der Wahlzeit ein Vorstandsmitglied aus, kann der 1. Vorsitzende ein Mitglied des Vereins mit der Wahrnehmung der Aufgaben beauftragen. Der Vorstand kann für bestimmte Aufgaben besondere Vertreter bestellen. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister, wobei zwei dieser drei den Verband zusammen vertreten. Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Verbandstages, des Verbandsrates und des Vorstandes. Vorstandssitzungen hat der Vorsitzende möglichst zwei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Stimmenthaltungen werden mitgezählt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Vorstandsbeschlüsse sind zu protokollieren und vom Vorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen.

§13 Die Kassenprüfer

Die Kassenprüfer haben dem Verbandstag oder Verbandsrat einen Rechnungsprüfungsbericht vorzulegen.
Die Kassenprüfer dürfen im Verband kein Vorstandsamt bekleiden.

§14 Ordnungen

Zur Durchführung der Zwecke und Aufgaben des Verbandes dienen Ordnungen, die vom zuständigen Gremium erlassen werden. Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Zur Änderung und Anpassung der Ordnungen mit Ausnahme der Jugendordnung ist der Vorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit befugt.

§15 Ehrungen

Der Verbandstag und Verbandsrat können auf Antrag des Vorstands Ehrungen vornehmen. Ehrungen des Verbandes sind die Ehrenmitgliedschaft, der Ehrenvorsitz sowie die Verleihung der Verbandsplakette in Gold, Silber und Bronze.

§16 Strafen

Der Vorstand kann wegen satzunswidrigem und verbandsschädigendem Verhalten Strafen aussprechen, und zwar:

1. Verwarnungen

2. Zeitlichen Ausschluss von sportlichen Veranstaltungen

Wegen Verstößen gegen die Anti-Doping Ordnung können Sanktionen verhängt werden. Die Zuständigkeit für das Sanktionsverfahren wird vom Verband für Modernen Fünfkampf NRW e.V. auf den Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) übertragen, insbesondere auch die Befugnis zum Ausspruch von Sanktionen. Alle Streitigkeiten werden nach dem Anti Doping Regelwerk des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges entschieden. Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, Entscheidungen des DVMF anerkennen und umzusetzen.

§17 Schiedsgericht

Über Ehrenstreitigkeiten sowie über Beschwerden gegen Ausschlüsse gemäß § 5 und Strafen gemäß § 16 entscheidet das Schiedsgericht. Ausgenommen hiervon ist das Anti-Doping-Sanktionierungsverfahren. Es besteht aus einem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt haben soll, und zwei Beisitzern. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen im Verband kein anderes Amt bekleiden.

§18 Auflösung des Verbandes

Über die Auflösung des Verbandes entscheidet der Verbandstag mit 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Eine Auflösung des Verbandes ist unzulässig, wenn auf diesen Punkt der Tagesordnung nicht in der Einladung hingewiesen wurde. Bei Auflösung des Verbandes oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen an den Landessportbund NRW e.V.. Dieser hat es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

§19 Inkrafttreten

Die Satzung wird mit Eintragung in das Vereinsregister wirksam.

Vorstehende Satzungsänderung ist heute in das Vereinsregister des Amtsgerichts Warendorf unter der Nr. 257 eingetragen worden.

Warendorf, den 20. Dezember 1988 
Hardensett, Justizinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts.
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